
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2022/3627 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 15.09.2022  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz 

20.10.2022 öffentlich 

 
Tagesordnung 

 
Klima-Check  
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2022 
 
Beschlussvorschlag 

 
Dem Antrag wird in der dargestellten Form zugestimmt. 
 

1. Dem Ausschuss wird nach Ablauf eines Jahres (Herbst 2023) eine erste Auswertung 
des Klimachecks vorgestellt, in der die angewandten Schemata, die aufgetretenen 
Probleme sowie Stärken und Schwächen des Systems dargelegt werden.  

2. Das Klimaschutzmanagement bietet einmal im Jahr eine Schulung zur Anwendung des 
Klimachecks an, steht aber auch fortlaufend für Fragen zur Verfügung.  

3. Der Klimacheck wird für alle Beschlussvorlagen erstellt.  

 
Begründung 

 
Die Darstellung von Auswirkungen auf das Klima durch die sehr weitgefassten Prozesse einer 
Verwaltung ist noch eine vergleichsweise neue Herangehensweise. Da der Einsatz unbestritten 
zusätzlichen, fachfremden Aufwand für die Vorlagen-erstellenden Organisationseinheiten 
bedeutet, wurde das Anwendungstool schlank und die Bearbeitungstiefe überschaubar 
gehalten.  
 
Die Anwendung befindet sich auch noch in der Lern- und Testphase. Sie wurde offiziell erst am 
23.09.2022 per Dienstanweisung verpflichtend eingeführt. Eine Auswertung, ggf. auch im 
Kontext der geplanten Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, wird auch die Basis für die 
Weiterentwicklung sein. Schulungen wurden bereits mit Einführung des Klimachecks 
durchgeführt. Fragen zu den Inhalten werden aber immer wieder auftauchen und gemeinsam 
zu erörtern sein.  
 
Der Klimacheck sensibilisiert die beteiligten Ämter und stellt eine freiwillige Information an die 
politischen Gremien bereit. Allerdings werden hierdurch keine neuen Zulassungskriterien für die 
Vorhaben oder neue Genehmigungstatbestände geschaffen.  



Die Prüfung der materiell-rechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen findet weiterhin im 
Rahmen der gesetzlich normierten Verfahren (Bauleitplanung, Umweltverträglichkeitsprüfung, 
Baugenehmigungen, fachrechtliche Vorgaben) statt.  
 
 
 
Hennef (Sieg), den 15.09.2022 
 
 
 
 
 
Michael Walter  
Erster Beigeordneter  
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